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einer berfelften erßglten ßabe! 3m einen wie -im' anbern
ictl( fei aber bie ©emeinbe wegen beut „anfiojjenben"
— atlerbingS buret) bie Paßnlinie getrennten — ©runb»
befit) — perimeter» b. £). beitragSpfticßtig.

Set DïegierungSrat ßat bie begehren ber Pefurrenten
in allen Seilen abgeroiefen ttnb par unter anberem auS
folgenben ©rwägungen:

SaS ©träfen beeinflußt nur bie PerteßrSmöglidß»
leiten p ben refurreniifeßen Siegenfdßaften ; eine $ort»
fetpng pgr» ober rüctwärts ift ; taunt jfe p',. erwarten.
9ladß bent tanfonalen ©trafjengefeß mie naef) ber totalen
Pauorbnung ftnb aber ©emeinbefiraßen folcße, bie meßrere
Quartiere unter fieß ober mit einer ©taatS» ober ©e=

meinbeftraße oerbinben unb int wefentlidßen bem innern
Perfeßre p bienett ; als Quartier» oberJRebenftraßen
bejeießnen aber beibe ©efetje t'ibereinftimtnenb folcße
©traßen unb ©ege, bie oorneßmlicß ber Iteberbauung
ober#ußbarmatßung ber anftoßenben ©runbfiucte bienen.

; .©benfomemg oermag bie Paniengebuttg p bewirten,
baß bie ©traße als ©emeinbeftraße gelten muß; beim
tpentt aueß bie befteßenbe ©traße al§ ©enteinbeftraße
ftqffifijiert ift, tarnt bie fyortfeßuttg boeß als -Jtebenftraße
llgffißj'iert tperben, wenn — waS wirfließ ptrifft - bie
tatfäeßlicßen Perßältniffe nur eine folcße etforbetn.

Sie JReturrenten oerlangen nun SluSbeßnung beS

perimeters, ber biefe iftebenftraße bepßlen foil, auf bie

jenfeitS ber Paßn liegenbe Siegenfcßaft, weil meßt nur
bie eine Seite ber ©traßengegenb, fonbern aueß bie
anbere, unb jwar in gleießer Siftanj oon ber ©traße
we.g, einbezogen werben mriffe. ©ine folcße meeßamfeße

ttmgrenpng ber „beteiligten ©egenb" l'ennt aber bie

3lbminiftratioprari§ nießt; fie ergibt fieß aueß teineSwegS
guS bem ©traßengefeße. Senn biefeS will naeß ben

©runbfäßen ber PorteilSauSgleicßung nur benfenigen
Poben pr .toftenbectung begießen, ber auS ber ©traße
eipen Vorteil gießt. ©o biefer intereffierte Poben liegt,
ift gattj gleidßgüttig; einzig ber Porteil gibt ben ©runb
pm ©inbepg.

@S ift audß p beaeßten, baß baS ©efeß nirgenbS
oon einem „Perimeter" fprießt, baß biefeS ©ort oiel»
meßr in ber gewößnlicßen unb in ber iReeßtSfpraeße oer»
wenbet wirb für ben im ©efeß niebergelegten begriff
„beteiligte ©egenb". Saraus ergibt fieß ganj tlar, baß
auS 'ber Perbeutfeßung beS ©orteS „Perimeter" gar
nießtS abgeleitet werben barf, baß oietmeßr immer auf
ben im ©efeß gegebenen Pegriff prüetpgeßen ift.

$ür bie jenfeitS ber Paßn gelegene Siegenfcßaft fönnte
nur bann auS ber neuen ©traße ein Potteil erroaeßfen,
Wenn ein bequemerer ober boeß minbeftenS ein neuer
3ugang gefeßaffen würbe. SieS ift aber nießt ber galt;
er wirb aueß in 3ufunft ßöcßft waßrfdßeinticß nießt ein»

treten, ba teine SluSficßt befteßt, baß bie Paßnoetwal»
tung einen Uebergang pgefteßen werbe. Samit ift bar»

getan, baß aueß biefem Pegeßten ber fRefurrenten teine
$olge gegeben werben tann.

Pom Plannßeimer ©olptarft. Ser Prettermarft
ßat audß wäßrenb ber leßten PeridßtSwodße feine Peffe»

rung p oetjeießnen. Sie ©inbectungen waren woßt
etwas febßafter als feitßer, boeß immer noeß nießt fo be=

beutenb, baß man oon einer in bie Slugen fpringenben
größeren 2lbnaßme fpreeßen tönnte. Ser ßauptfäcßlicßfte
©runb ber 3wrüdfßaltung in ©rteilung oon Slufträgen
bürfte woßl in ber Preisfrage fein, Sie ©roffiften follen
billiger oertaufen, wäßrenb ißrerfeitS beim ©infauf ßößere

preife angelegt werben mußten. Sie 9l6neßmer Pßein»
JanbS unb SBeftfatenS wollen feineSfallS bie ^orberungen
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ber fübbeutfeßen ©roffiften bewilligen, benn fie ftnb mißt
angewiefen, gegenwärtig fübbeutfeße ©are p taufen,
wenigftenS foweit fcßmale Pretter in Petradßt tommen.
Pon Pfemel werben naeß bent Stßeine in biefen ©orten
große ©engen p billigem Preife angeboten, ©ünftiger
liegt bagegen baS ©efcßäft in breiten Prettern. $ier ftnb
bie Slbneßmer meßr auf ©übbeutfcßlanb angewiefen, weS»

ßalb leßtere aueß oerßältniSmäßig umfangreidßejpofien
taufen. Sie ©roffiften, fträuben fieß aber, breite SSare
allein abpgeben, fie bebingen oielmeßr bie SRiinaßme
eines entfpre^enben Quantums fcßmaler ©orten. 3nt
Punbßolj ift ber Perfauf noeß ftiU, ba bie Sangßotj»
ßänbler bie ©ebote ber Käufer nießt atpptieren wollen,
©ie forbern oielmeßr ßößere Preife, bie fpäter boeß woßl
bewilligt werben müffett.

(„Seutfdße 3immermeifte,r»3l0-")
©icßenßolämarft int ©peffart. SBäßrenb ber jüngften

3eit ßat eine Peiße oon ©icßenftammßolpPerfäufen ftatt»
gefunben, bie fidß bureßweg guten Pefueßs unb reger
Pacßfrage erfreuten unb bie audß feßr befriebigenb ab«

fdßnitten. jjw Jorftamt ©teinadß erhielte ©idßenftamm»
ßolg l*Rl. «DM. 323, 1. JH. Pit. 205, 2. M. Pit. 132,
3. M. Pit. 95, 4. JH. Pif. 79, 5..'JH. Pif. 61, 6. JH.'
Pit. 35, 7. M. Pif. 25 unb 8. .fit. Pif. 17 per ra® ab
SBalb. Pei einer jweiten Perfteigerùng beS gleicßen fforft»
amteS erlöfte ©icßenffammßols 1* ,ftl. Pif. 372.50, 1. Kl.
Pif. 231.50, 2. 511. Pif. 123.50, 3. M. Pif. 98.50,
4. JH. Pif. 91.50, 5. M. Pit. 76.50, 6. JH. Pif. 42.25,
7. m. Pif. 24.50 unb 8. tl. Pit. 13.30 per m» ab
SB alb. ffür bie ftärfften ©tämme intereffierte fidß ßaupt»
fädßlidß bie $ournier»$abrifatiow, bie audß bie

ßöcßften Preife anlegte., Pei bem leßten Perfauf über»

fdßritten bie ©rlöfe bie Sare um runb 20 ®/o- •

(„fyranff. 3tg.")
Sie ©ägeiitöuftrie beS württemöerßifdßen ©eßwatj^

toalbeS oerfügte über einen ängemeffenen Peftanb an
Aufträgen, um befriebigenben Petrieb unterßalten p
fönnen. PefonberS rege war ber ©ingang an Paußolj»
beftellungen neuerbingS, bie oielfacß oom Pßeintanb unb
SBeftfalen auS erfolgten. Pepßlt würben pleßt, frei
©dßiff Plittelrßein, für baufantige Sannenßöl^er Plf. 44
bis 44 Vs. Sie Pacßfrage naeß Prettern .befferte fidß in
leßter Qeit weiter uttb bie biSßerigen ßoßen Preife tonnten
fieß beßaupten. Punbßolj war anbauemb gefueßt. Stießt

nur Sännen» unb fyicßtenßotj), fonbern au^ ©idjenmate»
rial. SaS '

fforftamt ©ulsbaeß oerfaufte gegen 3500
Pabelftammßolä in normaler ©are p 119 %, in 3luS=

fä)u^qualität p 109 "/o ber Sage. SaS gorftamt ©eßorn»

borf löfte für Sannen» unb fficßtenlangßolj 113 ß/'o, für
f^orlenßolj 110 % ber Saren. Sie ©ägeinbuftrie war
^auptabneßmerin. („granff. Qtg.")

Uersebiedeaet.
SWS Seßrer für Paufäcßer am Seeßttifum Purg«

borf ift an ©teile beS prüdftretenben 3lrcßitetten @. oon
So bei 2lrcßiteft ©alter Plüller oon Qürieß gewäßlt
worben.

3um ©taötingenieur oon Solotßurn ßat ber ®e»

meinberat oon 14 Pewerbern prooiforifdß £>rn. Slrmin
91 eb er oon Pern gewäßlt. — 3ln bie neu gefdßaffene
©teile eines PaufdßreiberS beim Pauamt würbe §err
Äanjleifetretär 211 b e r t* © tä m p f l i gewäßlt.

Pauorbttung für ®roß»©t. ©allen, ©efiüßt auf baS

©rgebniS einer im gemeinfamen Paufollegium ©t. ©allen»
©traubenjell»Sablat gepflogenen SluSfpradße ertlärte fieß

ber ©tabtrat bamit einoerftanben, baß ber ©ntwurf p
einer gemeinfamen Pauorbnung für bie brei ©emeinben

fdbWet}. ç«ubt».«Sett»Kg (^aRetftetölatt")8L2

einer derselben erhalten habe! Im einen wie -im andern
Fall sei aber die Gemeinde wegen dem „anstoßenden"
— allerdings durch die Bahnlinie getrennten — Grund-
besitz — perimeter- d.h. beitragspflichtig.

Der Regierungsrat hat die Begehren der Rekurrenten
in allen Teilen abgewiesen und zwar unter anderem aus
folgenden Erwägungen:

Das Sträßchen beeinflußt nur die Verkehrsmöglich-
leiten zu den rekürrentischen Liegenschaften; eine Fort-
setzung vor- oder rückwärts ist kaum He zu erwarten.
Nach dem kantonalen Straßengesetz wie nach der lokalen
Bauordnung sind aber Gemeindestraßen solche, die mehrere
Quartiere unter sich oder mit einer Staats- oder Ge-
meindestraße verbinden und int wesentlichen dem innern
Verkehre zu dienen; als Quartier- oder Nebenstraßen
bezeichnen aber beide Gesetze Übereinstimmend solche
Straßen und Wege, die vornehmlich der Ueberbauung
oder Nutzbarmachung der anstoßenden Grundstücke dienen.

Ebensowenig vermag die Namengebung zu bewirken,
daß die Straße als Gemeindestraße gelten muß; denn
wenn auch die bestehende Straße als Gemeindestraße
klassifiziert ist, kann die Fortsetzung doch als Nebenstraße
klassifiziert werden, wenn was wirklich zutrifft - die
tatsächlichen Verhältnisse nur eine solche erfordern.

Die Rekurrenten verlangen nun Ausdehnung des

Perimeters, der diese Nebenstraße bezahlen soll, auf die

jenseits der Bahn liegende Liegenschaft, weil nicht nur
die eine Seite der Straßengegend, sondern auch die
andere, und zwar in gleicher Distanz von der Straße
weg, einbezogen werden müsse. Eine solche mechanische
Umgrenzung der „beteiligten Gegend" kennt aber die
Administrativpraxis nicht; sie ergibt sich auch keineswegs
aus dem Straßengesetze. Denn dieses will nach den
Grundsätzen der Vorteilsausgleichung nur denjenigen
Boden zur Kostendeckung beiziehen, der aus der Straße
einen Vorteil zieht. Wo dieser interessierte Boden liegt,
ist ganz gleichgültig ; einzig der Vorteil gibt den Grund
zum Einbezug.

Es ist auch zu beachten, daß das Gesetz nirgends
von einem „Perimeter" spricht, daß dieses Wort viel-
mehr in der gewöhnlichen und in der Rechtssprache ver-
wendet wird für den im Gesetz niedergelegten Begriff
„beteiligte Gegend". Daraus ergibt sich ganz klar, daß
aus 'der Verdeutschung des Wortes „Perimeter" gar
nichts abgeleitet werden darf, daß vielmehr immer auf
den im Gesetz gegebenen Begriff zurückzugehen ist.

Für die jenseits der Bahn gelegene Liegenschaft könnte

nur dann aus der neuen Straße ein Vorteil erwachsen,
wenn ein bequemerer oder doch mindestens ein neuer
Zugang geschaffen würde. Dies ist aber nicht der Fall;
er wird auch in Zukunft höchst wahrscheinlich nicht ein-
treten, da keine Aussicht besteht, daß die Bahnverwal-
tung einen Uebergang zugestehen werde. Damit ist dar-
getan, daß auch diesem Begehren der Rekurrenten keine

Folge gegeben werden kann.

Holz-Marktberichte.
Vom Mannheimer Holzmarkt. Der Brettermarkt

hat auch während der letzten Berichtswoche keine Besse-

rung zu verzeichnen. Die Eindeckungen waren wohl
etwas lebhafter als seither, doch immer noch 'nicht so be-

deutend, daß man von einer in die Augen springenden
größeren Abnahme sprechen könnte. Der hauptsächlichste
Grund der Zurückhaltung in Erteilung von Aufträgen
dürfte wohl in der Preisfrage sein, Die Grossisten sollen
billiger verkaufen, während ihrerseits beim Einkauf höhere
Preise angelegt werden mußten. Die Abnehmer Rhein-
lands und Westfalens wollen keinesfalls die Forderungen
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der süddeutschen Grossisten bewilligen, denn sie sind nicht
angewiesen, gegenwärtig süddeutsche Ware zu kaufen,
wenigstens soweit schmale Bretter in Betracht kommen.
Von Memel werden nach dem Rheine in diesen Sorten
große Mengen zu billigem Preise angeboten. Günstiger
liegt dagegen das Geschäft in breiten Brettern. Hier sind
die Abnehmer mehr auf Süddeutschland angewiesen, wes-
halb letztere auch verhältnismäßig umfangreiche Posten
kaufen. Die Grossisten sträuben sich aber, breite Ware
allein abzugeben, sie bedingen vielmehr die Mitnahme
eines entsprechenden Quantums schmaler Sorten-. Im
Rundholz ist der Verkauf noch still, da die Langholz-
Händler die Gebote der Käufer nicht akzeptieren wollen,
Sie fordern vielmehr höhere Preise, die später doch wohl
bewilligt werden müssen.-

(„Deutsche Zimmermeister-Ztg.")
Eichenholzmarkt im Spessart. Während der jüngsten

Zeit hat eine Reihe von Eichenstammholz-Verkäufen statt-
gefunden, die sich durchweg guten Besuchs und reger
Nachfrage erfreuten und die auch sehr befriedigend ab-
schnitten. Im Forstamt Steinach erzielte Eichenstamm-
holz 1*Kl. Mk. 323, 1. Kl. Mk. 205. 2. Kl. Mk. 132,
3. Kl. Mk. 95, 4. Kl. Mk. 79, 5. Kl. Mk. 61, 6. Kl.'
Mk. 35, 7. Kl. Mk, 25 und 8. Kl. Mk. 17 per m» ab
Wald. Bei einer zweiten Versteigerung des gleichen Forst-
amtes erlöste Eichenstammholz 1* Kl. Mk. 372.50, 1. Kl.
Mk. 231.50, 2. Kl, Mk. 123.50, 3. Kl. Mk. 98.50,
4. Kl. Mk, 91,50, 5. Kl. Mk. 76.50, 6. Kl. Mk. 42.25,
7. Kl. Mk. 24.50 und 8. Kl. Mk. 13.30 per m» ab
Wald. Für die stärksten Stämme interessierte sich Haupt-
sächlich die Fournier-Fabrikation, die auch die

höchsten Preise anlegte. Bei dem letzten Verkauf über-
schritten die Erlöse die Taxe um rund 20 °/o.

(„Franks, Ztg.")
Die Sägeindustrie des württembergischen Schwarz-

waldes verfügte über einen angemessenen Bestand an
Aufträgen, um befriedigenden Betrieb unterhalten zu
können. Besonders rege war der Eingang an Bauholz-
bestellungen neuerdings, die vielfach vom Rheinland und
Westfalen aus erfolgten. Bezahlt wurden zuletzt, frei
Schiff Mittelrhein, für baukantige Tannenhölzer Mk,44
bis 44Die Nachfrage nach Brettern.besserte sich in
letzter Zeit weiter und die bisherigen hohen Preise konnten
sich behaupten. Rundholz war andauernd gesucht. Nicht
nur Tannen- und Fichtenholz, sondern auch Eichenmate-
rial. Das Forstamt Sulzbach verkaufte gegen 3500
Nadelstammholz in normaler Ware zu 119 "/», in Aus-
schußqualität zu 109°/« der Taxe, Das Forstamt Schorn-
dorf löste für Tannen- und Fichtenlangholz 113 °/o, für
Forlenholz 110 "/» der Taxen. Die Sägeindustrie war
Hauptabnehmerin. („Franks. Ztg.")

bmKieaestt.
Als Lehrer für Baufächer am Technikum Burg-

dorf ist an Stelle des zurücktretenden Architekten G. von
To bel Architekt Walter Müller von Zürich gewählt
worden.

Zum Stadtingenieur von Solothurn hat der Ge-
meinderat von 14 Bewerbern provisorisch Hrn. Armin
Reber von Bern gewählt. — An die neu geschaffene
Stelle eines Bauschreibers beim Bauamt wurde Herr
Kanzleisekretär Alber tStämpfli gewählt.

Bauordnung für Groß-St. Gallen. Gestützt auf das

Ergebnis einer im gemeinsamen Baukollegium St. Gallen-
Straubenzell-Tablat gepflogenen Aussprache erklärte sich

der Stadtrat damit einverstanden, daß der Entwurf zu
einer gemeinsamen Bauordnung für die drei Gemeinden

M«str. schwetz. H«udw.-Zrii«ng („Metsterblatt")
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